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BETREFF

	Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Behindertengleichstellungsgesetz und ein Schlichtungsstellengesetz erlassen und das Behinderteneinstellungsgesetz geändert werden  ; Vorbegutachtungsverfahren; Stellungnahme


Bezug: Zl 44.001/56-1/03  
Sehr geehrte Damen und Herren!

  Zum im Gegenstand bezeichneten Gesetz  

  

  entwurf gibt das Amt der Salzburger Landesregierung folgende Stellungnahme bekannt:

I. Zum Behindertengleichstellungsgesetz:

1. Zum Artikel I:

1.1. Durch das geplante Vorhaben soll die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (im Folgenden als „Richtlinie 2000/78/EG“ bezeichnet) in Bezug auf die Bekämpfung von Diskriminierungen wegen einer Behinderung umgesetzt und der damit in Zusammenhang stehenden Entschließung des Nationalrates vom 9. Juli 2003, „den Entwurf für ein Bundes-Behindertengleich​stellungsgesetz möglichst bis Ende 2003 zu erstellen“, Rechnung getragen. Ein Vergleich des Anwendungsbereiches der Richtlinie 2000/78/EG mit den Regelungsinhalten des geplanten Vorhabens zeigt, dass der Rahmen der verpflichtenden Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG weit überschritten wird: Gemäß Art 1 ist Zweck der Richtlinie 2000/78/EG, einen allgemeinen Rahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung (unter anderem) wegen einer Behinderung in Beschäftigung und Beruf im Hinblick auf die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in den Mitgliedsstaaten zu schaffen, während das geplante Vorhaben nicht nur die „Arbeitswelt“ (Artikel 3), sondern das „Leben in der Gesellschaft“ bzw „gestaltete Lebensbereiche“ schlechthin erfasst. 

1.2. Entsprechend den Erläuterungen zu Art 1 – der ebenso wie Art 2 zweimal vorkommt, einmal arabisch, einmal römisch beziffert – soll „die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung unabhängig von einer kompetenzrechtlichen Zuordnung für alle Lebensbereiche Ziel des Vorhabens sein.“ Trotz des Befundes, dass „gerade für behinderte Menschen wesentliche Bereiche in die Kompetenz der Länder fallen und nicht von einem Bundesgesetz umfasst wären“, wird weiter ausgeführt, dass „bestehende Kompetenzbestimmungen, beispielsweise in den Bereichen wie Bauwesen oder Verkehr, durch den geplanten Art I jedoch nicht derogiert werden sollen.“ Wiederum an anderer Stelle ist den Erläuterungen zu entnehmen, dass sich „die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen des Diskriminierungsschutzes aber auf die Entscheidung über das Vorliegen von Diskriminierung und daraus abgeleitete Schadenersätze beschränkt.“

Da nicht unterstellt wird, dass sich der Bund nur deshalb einer Verfassungsbestimmung bedient, um seine nach außen hin manifeste Bereitschaft auch entsprechend zu untermauern, ein bestimmtes Ziel mit Nachdruck erreichen zu wollen, ist – entgegen den Erläuterungen – davon auszugehen, dass durch den Art 1 (I) die bestehende Kompetenzrechtslage doch zu Gunsten des Bundes verändert werden soll. Insgesamt lassen die Erläuterungen dazu eine klare Aussage vermissen, vielmehr entsteht der Eindruck, als sollte das Ausmaß der geplanten Kompetenzverschiebung verschleiert werden. 

1.3. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Bestimmungen des Art II des Behindertengleichstellungsgesetzes nicht auch an Behördenorgane richtet. Nur so steht im Einklang, dass Art I die Vollziehung gänzlich dem Bund zuweist.

2. Kosten:

Auch wenn es sich bei dem übermittelten Entwurf „nur“ um einen „Rohentwurf“ handelt, der als Grundlage für weiterführende Gespräche dienen soll, so muss doch kritisch angemerkt werden, dass eine Darstellung der finanziellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Gebietskörperschaften zur Gänze fehlt. Diese Darstellung hätte, wenn sie auch nur in einer ersten, groben Abschätzung der finanziellen Auswirkungen bestanden kann, zumindest wertvolle Anhaltspunkte für die sich aus dem Behindertengleichstellungsgesetzes ergebenden Kostenfolgen liefern können, das umso mehr, als es sich bei dem geplanten Vorhaben um Regelungen handelt, die weit über den Rahmen einer verpflichtenden Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG handelt.

3. In sprachlicher Hinsicht wird angeregt, an Stelle von „behinderten Menschen“ nach dem Vorbild der Richtlinie 2000/78/EG von „Menschen mit Behinderungen“ zu sprechen.

4. Zu den einzelnen Bestimmungen:

Zu § 3:
Inhaltlich wie auch der Klarheit wegen wird der Fassung des Entwurfs der Vorzug gegeben.

Zu § 6:

Die Anerkennung der Gebärdensprache als eigenständige Sprache sollte in den Art 8 B‑VG aufgenommen werden.

Die im Abs 4 angesprochenen Inhalte Übernahme der Kosten und Einbindung in Gerichts- und Verwaltungsverfahren bedürfen einer gesetzlichen Regelung oder jedenfalls einer ausreichenden Determination für die zu erlassende Verordnung. Darüber hinaus sind die Kostenfolgen für die öffentliche Hand zu bedenken.

Zu den §§ 9 und 12:

Eine mittelbare Diskriminierung würde nach Abs 2 auch vorliegen, wenn Menschen mit Behinderung benachteiligt werden können. Die Eignung allein zur Diskriminierung zu fingieren, kann nicht gemeint sein und wäre überschießend. Damit passt auch § 12 nicht zusammen, der von „betroffener Person“ spricht, von Vermögensschaden (der wohl eingetreten sein muss) und von erlittener persönlicher Beeinträchtigung. Jedenfalls die in den Z 1 bis 3 des Abs 3 enthaltenen Tatbestände treffen die öffentliche Hand (Bund, Land, Gemeinden), sonstige Rechtsträger als Erhalter von Straßen, Verkehrsunternehmen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen. Auch dann, wenn auch hier eine mittelbare Diskriminierung erst vorliegt, wenn sich einer der angeführten Umstände diskriminierend ausgewirkt hat, wird die daran anknüpfende Rechtsfolge alle angesprochenen Rechtsträger schlichtweg überfordern. Man/Frau denke nur an den Schulbereich. Der Abs 4 bietet dagegen, auch angesichts der Regelung des Abs 5 keinen ausreichenden Schutz dagegen. Und irgendwelche Übergangsbestimmungen sind nicht vorgesehen.

Zu § 11:

Danach soll eine Diskriminierung vorliegen, wenn jemand eine andere Person zur Diskriminierung einer dritten Person aus dem Grund deren Behinderung anweist, offenkundig unabhängig davon, ob es im Gefolge wirklich zu einer Diskriminierung dieser (dritten) Person gekommen ist. Was soll dann die Rechtsfolge sein, ein Ersatz des Vermögensschadens und eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung (§ 12 Abs 1) können es nicht sein.

Zu § 12:

Im Abs 2 ist von Ersatz des erlittenen Schadens, Ersatz einer allfälligen Vermögenseinbuße – fällt das nicht auch unter erlittenen Schaden? – dann wieder von Ausgleich der erlittenen persönlichen Beeinträchtigung iVm Schadenersatz die Rede. Es wäre klar zu regeln, was wie abgegolten werden soll. Das Beste liefert aber Abs 3, wenn bei der Bemessung der Höhe des Schadenersatzes die Schwere der Diskriminierung sowie die Häufigkeit bereits festgestellter Diskriminierungen berücksichtigt werden sollen. Nach gutem österreichischen Recht bestimmt die Höhe des Schadens auch die Höhe des Schadenersatzes!

II. Zum Schlichtungsstellengesetz:

1. Allgemeines:

1.1. Durch die Einrichtung einer Schlichtungsstelle speziell für Menschen mit Behinderungen und einer Behindertenanwaltschaft wird das bestehende Dickicht an Einrichtungen mit ähnlichen Aufgabenstellungen weiter verstärkt: Allein die Umsetzung der Richtlinien 2000/73/EG und 2000/78/EG führt dazu, dass insgesamt sechs (!) Institutionen eingerichtet sind, die sich mit den darin geregelten Diskriminierungstatbeständen 
außenwirksam befassen: die Gleichbehandlungskommission des Bundes, die Gleichbehandlungsbeauftragten, die Arbeitsgruppen für Gleichbehandlungsfragen und die Kontaktfrauen gemäß dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz und nunmehr die Schlichtungsstelle sowie die Behindertenanwaltschaft. Eine entsprechende Koordination, eine Bündelung des vorhandenen Wissens oder eine Gleichförmigkeit der Entscheidungen scheint dadurch nicht gewährleistet, vom Gebot der Sparsamkeit ganz zu schweigen. Durch die primäre Zuständigkeit der auf Behindertenfragen spezialisierten Schlichtungsstelle (§ 14 des Behindertengleichstellungsgesetzes) besteht zudem die Gefahr eines Absinken des Schutzniveaus: Die Feststellung des Vorliegens einer Diskriminierung aus einem anderen Grund obliegt der Schlichtungsstelle, die mit diesen anderen Diskriminierungsfällen nur in Ausnahmefällen, eben bei der Behauptung einer weiteren Diskriminierung auf Grund einer Behinderung befasst sein wird.

1.2. Auch ein Vergleich der im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz eingerichteten Gleichbehandlungskommission mit der geplanten Schlichtungsstelle führt zu einem unterschiedlichen Schutzniveau innerhalb der von durch die Richtlinie 2000/78/EG erfassten Personengruppen. Mit anderen Worten: Personen, die die Behauptung einer Diskriminierung (neben anderen Gründen) auch auf eine Behinderung (§ 3 Abs 1 Behindertengleichstellungsgesetz) stützen können, können ihre Ansprüche leichter durchsetzen als Personen ohne Behinderung, da jeweils verschiedene Institutionen mit voneinander abweichenden Möglichkeiten einer Rechtsdurchsetzung zuständig sind.  

1.3. Die Einrichtung einer Schlichtungsstelle für die Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen darf nicht zu einer möglichen Beeinträchtigung der Gleichbehandlung zwischen den Geschlechtern führen. Einen Anhaltspunkt in diese Richtung liefert der § 4 Abs 2 und das Fehlen von Bestimmungen, die eine ausgewogene Besetzung der Schlichtungsstelle und der Behindertenanwaltschaft sicherstellen: Bei der Festlegung der Aufgaben der Schlichtungsstelle ist zu bedenken, dass über alle von den gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakten erfassten Diskriminierungsbereiche hinweg die Geschlechterfrage gleichermaßen wirkt. Daher sollte in jenen Fällen, in denen eine Mehrfachdiskriminierung auch einen geschlechtlichen Bezug aufweist, dem erkennenden Senat der Schlichtungsstelle auch eine Gender-Beauftragte angehören und der Gleichbehandlungsbeauftragten, der Behinderten- sowie der Gleichbehandlungsanwaltschaft ein Antrags- und Vertretungsrecht im Verfahren vor der Schlichtungsstelle eingeräumt werden.

2. Zu § 4:

Da auch in arbeitsrechtlichen Streitsachen eine Gebietskörperschaft als Dienstgeber betroffen sein kann, hat den gemäß § 4 Abs 1 lit a zu bildenden Senaten auch ein Mitglied, das für die betroffene Gebietskörperschaft bestellt ist, anzugehören.

III. Zum Behinderteneinstellungsgesetz:

Allgemeines:

Es wird vorgeschlagen, über die bisherigen Regelungen hinaus auf die Lehrstellensituation besonders Bedacht zu nehmen. Gerade in der Lebensphase eines Heranwachsenden wird ein wesentlicher Grundstein für die weitere Integration und die Stärkung der Lebenschancen von Menschen mit Behinderungen gelegt. Diesem Ziel könnte etwa durch die Gewährung von Förderungen an engagierte Betriebe Rechnung getragen werden; auch wäre im Sinn einer positiven Diskriminierung eine gesetzliche Regelung dahingehend denkbar, dass Jugendliche mit einer Behinderung bevorzugt bei der Lehrausbildung zuzulassen sind. 

Zu § 7d:

Die gesetzliche Mindesthöhe des Ersatzanspruchs im Abs 1 und 5, die nur bei diskriminierten Bundesbediensteten gilt und diese daher gegenüber allen anderen Arbeitnehmern privilegiert, begegnet gleichheitswidrigen Bedenken. 

IV. Zum Entwurf des Forums Gleichstellung:

Im Allgemeinen gelten die zum Behindertengleichstellungsgesetz getroffenen Ausführungen sinngemäß. Im Besonderen wird dazu ausgeführt:

Nach der Verfassungsbestimmung des Art I soll eine besondere Kompetenz des Bundes begründet werden. Der Entwurf des „Forums Gleichstellung“ enthält in den §§ 11, 12 und 13 Bestimmungen für geförderte Bauvorhaben. Beispielsweise ist darin vorgesehen, dass die Förderung der Errichtung von Gebäuden mit mehr als 2 Wohnungen nur erfolgen dar, wenn auf die Bedürfnisse behinderter und alter Menschen Bedacht genommen wird, indem ….“. Damit wird per Verfassungsbestimmung in die Zuständigkeit der Länder im Bereich der Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung eingegriffen. Der Entwurf befindet sich damit im Widerspruch zur in diesem Bereich bestehenden Art-15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern.

Besteht kein Baubeginnverbot oder wurde ein vorzeitiger Baubeginn vereinbart, so könnte nach diesem Entwurf eine Förderung nicht mehr gewährt werden, wenn den Erfordernissen des Entwurfes nach behindertengerechter Ausstattung nicht entsprochen wurde. Unklar ist zudem, ob die angesprochenen Bestimmungen auf die Förderung des Erwerbes neu errichteter Wohnungen nach dem Salzburger Wohnbauförderungsgesetz 1990 angewendet werden können, da die Bestimmung von „Errichtung“ und nicht vom Erwerb spricht.

Nach § 10 Abs 1 dieses Entwurfes sind Gebäude, in denen eine Beschäftigung ausgeübt wird, barrierefrei zu gestalten. Unklar ist die Rechtsfolge bei „Mischnutzung“ (Einbau von Büros in Wohnungen, Arztpraxen, Dienstleistungen, etc.). In Abs 2 dieser Bestimmung ist vorgesehen, bestehende Bauwerke binnen 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes umzugestalten. Dies wird aus fachlicher Sicht für praktisch undurchführbar gehalten (überforderte Planer und Architekten, Auslösen eines enormen Preisschubes auf dem Markt, etwa bei Lifteinbauten). Generell wird die Finanzierbarkeit dieser Maßnahmen bezweifelt. Zudem ist unklar, wer bei einer „Mischnutzung“ die Kosten der Umgestaltung zu tragen hätte. Über die Kosten dürfte man/frau sich hier keine Gedanken gemacht haben. Von Fachleuten werden allein die Mehrkosten im Neubau auf 5 – 10 % geschätzt. Zudem müsste dieses System auch eine Erhöhung der durchschnittlich geförderten Nutzfläche bewirken, da für eine entsprechende Ausstattung sämtlicher Wohnungen mehr Nutzfläche benötigt wird.

  Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen ue an die Verbindungsstelle der Bundesländer und an die übrigen Ämter der Landesregierungen.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Landesregierung:

  Dr. Heinrich Christian Marckhgott

Landesamtsdirektor  
Ergeht nachrichtlich an:

1. – 8.
E-Mail an: Alle Ämter der Landesregierungen

9.

E-Mail an: Verbindungsstelle der Bundesländer post@vst.gv.at 

10.

E-Mail an: Bundeskanzleramt vpost@bka.gv.at 

11.

E-Mail an: Institut für Föderalismus institut@foederalismus.at
  12.

E-Mail an: Abteilung 2   zu do Zl 200-164/17-2004   
13.

E-Mail an: Abteilung 3   zu do Zl 3/05-5087/4-2004

14.

E-Mail an: Abteilung 8   
15.

E-Mail an: Abteilung 10   zu do Zl 21001-100/47352/394-2003   
zur gefl Kenntnis.
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